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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Anton Friesen und der Fraktion  
der AfD 
– Drucksache 19/9430 – 

Unterstützung der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge im Südkaukasus  

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Derzeit leben schätzungsweise eine Million Binnenvertriebene und Flüchtlinge 
in Aserbaidschan (vgl. Marie-Carin von Gumppenberg/Udo Steinbach 2018: 
Der Kaukasus, Geschichte – Kultur – Politik, 3. Auflage, S. 45). Die Bundesre-
gierung versucht in Form der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, die dortige Armut durch Schaffung „nachhaltiger und breiten-
wirksamer Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten“ zu mindern. Dazu 
unterstützt die GIZ nach eigenen Angaben die aserbaidschanische Regierung 
beim Aufbau wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen zur Förde-
rung der Privatwirtschaft (www.giz.de/de/weltweit/367.html). 

Der armenischen Nachrichtenagentur Armenpress zufolge hat Armenien über 
20 000 armenisch-stämmige Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak aufgenommen 
(https://armenpress.am/eng/news/905537/flow-of-syrian-armenians-to-armenia- 
sharply-decreases-after-aleppo-liberation.html). 
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1. Welche Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die sich in Aserbaidschan 
in der Flüchtlingshilfe engagieren, werden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit 1991 durch Fördermittel des Bundes unterstützt, und in welcher 
Höhe (bitte nach Jahresscheiben aufschlüsseln)? 

Für den Zeitraum von 1991 bis 1994 können die Höhe der Fördermittel nach Jah-
ren den Bundestagsdrucksachen 12/7737 sowie 14/3891 entnommen werden: Für 
die Jahre 1991 bis 1993 unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/12/077/ 
1207737.pdf, für das Jahr 1994 unter http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/14/038/ 
1403891.pdf.  

Die Bundesregierung unterstützte zwischen 1995 und 1996 das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK):  

1995       DRK                     250 000 DM 

1996       DRK                     200 000 DM 

                DRK                         50 000 DM 

Nach 1996 wurde keine weitere Förderung vorgenommen. 

2. Welche Regierungsorganisationen, die sich in Aserbaidschan in der Flücht-
lingshilfe engagieren, werden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 1991 
durch Fördermittel des Bundes unterstützt, und in welcher Höhe (bitte nach 
Jahresscheiben aufschlüsseln)? 

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Vor-
gängerorganisation Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) hat seit 1991 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung sowohl bilaterale als auch regionale Mittel zur Unterstützung 
von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen erhalten.  

Für bilaterale Maßnahmen in Aserbaidschan waren dies im Jahr 2014  90 000 Euro 
und im Jahr 2015 120 000 Euro.  

Für regionale Maßnahmen, die im Rahmen der Kaukasus-Initiative in den Län-
dern Aserbaidschan, Armenien und Georgien umgesetzt wurden bzw. werden, 
waren dies im Jahr 2017 100 000 Euro und im Jahr 2018 1 300 000 Euro.  

3. Wie viele Flüchtlinge halten sich derzeit nach Kenntnis der Bundesregierung 
in Aserbaidschan auf? 

Nach Angaben des aserbaidschanischen staatlichen Flüchtlingskomitees halten 
sich im Land 1,2 Millionen Binnenvertriebene auf. Nach Angaben des UNHCR 
beherbergt Aserbaidschan zudem 1 125 ausländische Flüchtlinge und Vertrie-
bene. Hinzu kommen nach Auskunft des UNHCR 886 ausländische Asylbewer-
ber.  

4. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung zur Versorgung von Flücht-
lingen in Aserbaidschan, insbesondere im Hinblick auf die Grundversor-
gung? 

Die Integration der Binnenflüchtlinge aus Bergkarabach stellt eine große Heraus-
forderung für Aserbaidschan dar. Zwischen 1988 und 1993 flohen schätzungs-
weise über 800 000 Aserbaidschaner aus Armenien, Bergkarabach und den um-
liegenden Regionen ins aserbaidschanische Kerngebiet.  
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Während die Flüchtlinge, die bereits Ende der 1980er Jahre nach Aserbaidschan 
geflohen sind, heute größtenteils gut in die aserbaidschanische Gesellschaft inte-
griert sind, liegen der Lebensstandard und die Partizipationsmöglichkeiten der 
Binnenflüchtlinge noch immer unter dem nationalen Durchschnitt.  

5. Welche Projekte zur Unterstützung der beruflichen und sozio-ökonomischen 
Integration der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge in Aserbaidschan wer-
den seit wann von der Bundesregierung gefördert, und welchen Inhalt haben 
diese (bitte nach Projekttitel, Zuwendungssumme, Dauer, Zielgruppe und 
Teilnehmerzahl und Angabe des jeweiligen Haushaltstitels aufschlüsseln)? 

9. Welche Projekte zur Unterstützung der beruflichen und sozio-ökonomischen 
Integration der Flüchtlinge in Armenien werden seit wann von der Bundes-
regierung gefördert (bitte nach Projekttitel, Zuwendungssumme, Dauer, 
Zielgruppe und Teilnehmerzahl, kurzer Schilderung des Inhalts und Nen-
nung des jeweiligen Haushaltstitels aufschlüsseln)? 

Es wird auf Anlage 1 verwiesen. 

6. Plant die Bundesregierung neue Projekte bzw. die Ausweitung bestehender 
Projekte im Sinne von Frage 5 (bitte begründen)? 

Die Überlegungen über eine Ausweitung bestehender oder über die Umsetzung 
neuer Projekte sind noch nicht abgeschlossen.  

7. Wie viele Flüchtlinge halten sich derzeit nach Kenntnis der Bundesregierung 
in Armenien auf? 

Nach Angaben der armenischen Regierung befinden sich noch ca. 17 000, nach 
Angaben des UNHCR noch ca. 15 000 Flüchtlinge im Land.  

8. Wie beurteilt die Bundesregierung die Versorgung von Flüchtlingen in Ar-
menien, insbesondere in Hinblick auf die Grundversorgung? 

Nach Kenntnis der Bundesregierung bestehen keine Unterschiede in der Grund-
versorgung der Flüchtlinge und der Grundversorgung der übrigen Bevölkerung.  

10. Plant die Bundesregierung neue Projekte bzw. die Ausweitung der bestehen-
den im Sinne von Frage 9, und wenn ja, welche? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.  

11. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus der aktuellen 
Lage im Bergkarabachkonflikt für ihr eigenes Handeln, und was trägt sie zur 
Entschärfung des Konfliktes bei?  

Die Bundesregierung begrüßt die Entspannung um den Bergkarabach-Konflikt 
und sieht nach dem Treffen der Ko-Vorsitzenden der OSZE-Minsk-Gruppe mit 
dem aserbaidschanischen Präsidenten und dem armenischen Ministerpräsidenten 
am 29. März 2019 in Wien verbesserte Chancen für eine Wiederaufnahme sub-
stantieller Verhandlungen zur Lösung des Konflikts.  

Die Bundesregierung hält die OSZE-Minsk-Gruppe für das geeignete Forum zur 
Beilegung des Bergkarabach-Konflikts und begrüßt, dass sich sowohl die aser-
baidschanische als auch die armenische Regierung zu diesem Forum bekennen.  
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Beide Seiten haben in einem gemeinsamen Statement (www.osce.org/minsk- 
group/409220) vom 16. Januar 2019 betont, dass es wichtig sei, die Bevölkerung 
auf die Lösung des Konflikts vorzubereiten. Diese Aufgabe muss durch die nati-
onalen Regierungen und Entscheidungsträger umgesetzt werden; wo möglich, 
unter enger Einbindung der Zivilgesellschaft. Die Bundesregierung wird diesen 
Prozess eng begleiten.  
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